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mit der eines andern Wehrpflichtigen vertauscht

haben , ( § - 64 .) im Einst e-llungstermi ne

eine Summe von 20 Rthlr . Gold für den In-

validensonds an das Militair -- Collegium baar

cinzuzahlen . ( § . 68 .)

6 ) Diejenigen am I . Mai 1838 . in Dienst

tretenden Dienstpflichtigen dagegen , welche es

vorziehen , durch das Militair - Collegium einen

Stellvertreter für sich stellen zu lassen , ( § . 59.

Ziffer 1 .) haben ihr desfälliges Gesuch späte¬

stens am 1 . Januar 1838 . beim Militair -Col-

legium cinzubringen ( § . 64 .) demnächst im Ein¬

stellungstermine die Gratificationssumme von

180 Rthlr . Gold ( § . 61 .) und die Abgabe

an den Jnvalidenfonds von 20 Rthlr . Gold

( § . 68 . )  beim Militair - Collegium baar ein¬

zuzahlen.

43 ) Bekanntmachung der Postdirec-

tion vom 17 - Oct.  xubl . den 21.

Oct . 1837.

Der Botengang zwischen Rastede und Veränderung

Wiefelstede wird vom 1. Nov . d . I . an da - zwî enRastede
hin verändert werden , daß der Postbote nicht und Weftlstede.

mehr Dienstag und Freitag Morgens 8 Uhr,

sondern Mittwochen und Sonnabend Vormit¬

tags , nach Ankunft der Reitpost von Olden¬

burg , aus Rastede abgehen und Nachmittags

dahin zurückkehren wird.
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